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Der Kanton Basel-Stadt war in der Vergangenheit Vorreiter bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt. Es erscheint 
fraglich, ob der Kanton diese Stellung aktuell halten kann. Immer mehr Opfer häuslicher Gewalt sehen sich durch 
die Strafverfolgung nicht genügend geschützt. In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um 
Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie lange dauern  strafrechtliche Verfahren betreffend häuslicher Gewalt durchschnittlich (von der 
Anzeigestellung bis zur rechtskräftigen Verurteilung)? 

2. Wie viele Opfer ziehen ihre Anzeigen betreffend häusliche Gewalt jährlich zurück? 

3. In welchem Zeitpunkt des Verfahrens tun sie dies mehrheitlich? 

4. Nimmt die Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung bestimmter Delikte eine Priorisierung vor und wenn ja, 
wie sieht diese aus? 

5. Wie viele Personen werden von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in laufenden Untersuchungsverfahren 
an das Täterprogramm überwiesen werden (Zahlen 2013 und 2014)? 

6. Wie viele verurteilte Personen werden durch das Strafgericht oder die Staatsanwaltschaft (nach 
Ausstellung des Strafbefehls) an das Täterprogramm überwiesen werden (Zahlen 2013 und 2014)?  

7. Wie viele Personen werden vom Kanton Basel-Land und umliegenden Kantonen überwiesen (Zahlen 2013 
und 2014)? 

8. Wie viel kostet das Täterprogramm den Kanton Basel-Stadt? 
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